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Die Informationsseiten RDM kompakt finden Sie
– in der Print-Ausgabe in der Mitte und
– in der digitalen Ausgabe am Ende des Heftes.

Wir verwalten erfolgreich Ihre Immobilie!

Walter-Benjamin-Platz 3 in 10629 Berlin
Tel. (030) 89 52 88-0 | Fax (030) 89 52 88-12
zentrale@christ-co.com | www.christ-co.com

Hausverwaltung

Datenschutzgrundverordnung und Mietvertrag

Derzeit erreichen uns zahlreiche Leserfragen zum Thema 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine der Fragen 
zielt darauf, ob wir nicht unser Mietvertragsformular ent-
sprechend anpassen (müssen). Die Antwort: nein. Nach 
derzeitigem Stand werden wir das Mietvertragsformular 
nicht noch mit der DatenschutzgrundVO aufblähen. Dies 
auch deshalb, weil wir eine Vereinbarung über die Daten-
verarbeitung nicht für zielführend halten, denn es reicht 
völlig aus, die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b, f DSGVO und damit auf die 
beiderseitigen Verpflichtungen zur Vertragserfüllung zu 
stützen. Und dazu bedarf es keiner weiteren Vereinbarung 
als dem Mietvertragsschluss. Erforderlich ist nur, den (allen) 
Mietern eine Information über die Datenverarbeitung 
zukommen zu lassen. Dafür stellen wir ein Formular, das 
individuell angepasst werden muss, kostenfrei auf unserer 
Website zum Download zur Verfügung (www.grundeigen-
tum-verlag.de ➜ shop ➜ formulare ➜ mietverträge ➜Anlage 
zum Mietvertrag gem. DSGVO).


